
 
 
 

Weisung des Stadtrats von Zürich an den Gemeinderat 
 

 

GR Nr. 2020/148 

vom 6. Mai 2020 
 

Amt für Städtebau, Teilrevision Nutzungsplanung, Zonenplanänderung 
Schärenmoosstrasse, Zürich-Seebach, Kreis 11, Reduktion des Wohnanteils von 66 auf 
0 Prozent 
1. Zweck der Vorlage 

Mit der vorliegenden Teilrevision der Nutzungsplanung wird der Wohnanteil auf den von der 
Teilrevision betroffenen Grundstücken im Abschnitt Schärenmoosstrasse entlang der Thur-
gauerstrasse von 66 auf 0 Prozent reduziert. Mit der Teilrevision soll die Flexibilität in der Nut-
zungsanordnung erhöht und der Lärmsituation Rechnung getragen werden. Gleichzeitig wird 
der Richtplanvorgabe entsprochen, das Gebiet zu einem durchmischten Quartier weiterzuent-
wickeln.  
2. Ausgangslage und Anlass 
Gemäss geltender Bau- und Zonenordnung (BZO, AS 700.100) beträgt der Wohnanteil auf 
den von der Teilrevision betroffenen Grundstücken im Abschnitt Schärenmoosstrasse entlang 
der Thurgauerstrasse 66 Prozent (Wohnzone W3). Gemäss Art 3. Abs. 1 BZO gilt für Wohn-
zonen mit einem Wohnanteil von 66 Prozent und mehr die Empfindlichkeitsstufe (ES) II. Auf-
grund der hohen Verkehrsemissionen ist die Realisierung von Wohnungen entlang der Thur-
gauerstrasse schwierig zu bewerkstelligen. Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der öffent-
lichen Gestaltungspläne Thurgauerstrasse in der unmittelbaren Nachbarschaft hat sich ge-
zeigt, dass selbst die Anforderungen der ES III nur mit Ausnahmen eingehalten werden kön-
nen. Im Abschnitt Schärenmoosstrasse, wo die Bebauung noch näher an der Thurgauer-
strasse liegt, werden die um 5 dB(A) strengeren Grenzwerte der ES II entsprechend noch 
mehr überschritten. 
Im kantonalen Richtplan ist das Gebiet als Zentrumsgebiet festgelegt, mit dem Ziel, diese Ge-
biete zu durchmischten städtischen Quartieren mit hoher baulicher Dichte weiterzuentwickeln. 
Die Vorgabe einer überwiegenden Wohnnutzung ist an dieser Lage aus planerischer Sicht 
nicht erwünscht und nicht zweckmässig. Aus diesem Grund ist bereits heute allen Grundstü-
cken entlang der Thurgauerstrasse – mit Ausnahme des Abschnitts Schärenmoosstrasse – 
ein Wohnanteil von 0 Prozent zugewiesen. 
3. Inhalt der Teilrevision 
Mit der vorliegenden BZO-Teilrevision wird der Wohnanteil der Grundstücke Kat.-Nrn. 
SE2664, SE4022, SE4023, SE4024, SE6608, SE6609 und SE6611 sowie Teile der Grundstü-
cke Kat.-Nrn. SE6610, SE6613 und SE6658 von 66 auf 0 Prozent reduziert. Die Festlegung 
des Wohnanteils orientiert sich dabei am bestehenden Verlauf der Wohnanteilsgrenze entlang 
der Thurgauerstrasse. Die Zuweisung der Bauzonen mit den entsprechenden Bestimmungen 
in der Bauordnung bleibt unverändert. Das heisst, für die von der Teilrevision betroffenen 
Grundstücke kommt inskünftig die ES III zur Anwendung. 
4. Öffentliches Mitwirkungsverfahren 
Die öffentliche Auflage gemäss § 7 Planungs- und Baugesetz (PBG, LS 700.1) fand vom 
11. Januar 2019 bis 12. März 2019 statt. Es sind keine Einwendungen eingegangen. 
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5. Vorprüfung durch die kantonalen Behörden  
Gleichzeitig mit dem öffentlichen Mitwirkungsverfahren erfolgte die kantonale Vorprüfung. Mit 
Schreiben vom 13. März 2019 stellt die Baudirektion die Genehmigung der Teilrevision in Aus-
sicht. Die Baudirektion erachtet die Reduktion des Wohnanteils grundsätzlich im Sinne des 
Lärmschutzes, da Wohnnutzungen an dieser lauten Lage nicht zweckmässig sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass Wohnnutzungen auch mit der neu massgebenden ES III aufgrund 
der hohen Lärmbelastung mit schmalen Baukörpern (Riegeln) und beidseitig orientierten Woh-
nungen realisierbar sein werden. 
6. Regulierungsfolgenabschätzung 
Gemäss Verordnung über die Verbesserung der Rahmenbedingungen für KMU (AS 930.100) 
soll bei städtischen Erlassen auf die Verträglichkeit für KMU geachtet werden. Die Regulie-
rungsfolgenabschätzung im Hinblick auf KMU ergibt Folgendes: 
Die vorliegende Teilrevision löst zulasten der KMU weder neue Handlungspflichten noch Tä-
tigkeiten mit administrativem oder finanziellem Mehraufwand aus. Die Verfahren, etwa bezüg-
lich Baugesuche, bleiben unverändert. Es werden weder zusätzliche Prozessregulierungen 
geschaffen, noch werden solche reduziert. 
7. Schlussbemerkung 
Die vorgesehene Reduktion des Wohnanteils stimmt mit den übergeordneten Planungen wie 
auch mit den Festsetzungen im Umfeld der von der BZO-Teilrevision betroffenen Grundstücke 
entlang der Thurgauerstrasse überein. Aus planerischer Sicht ist es erwünscht und zweck-
mässig, entlang der stark befahrenen Hauptverkehrsachse keine Wohnanteilspflicht vorzu-
schreiben und damit die Flexibilität in der Nutzungsanordnung zu erhöhen sowie der Richt-
planvorgabe zu entsprechen, das Gebiet zu einem durchmischten Quartier weiterzuentwi-
ckeln. Wohnen bleibt nach wie vor erlaubt, wird jedoch nicht mehr vorgeschrieben. 
Dem Gemeinderat wird beantragt: 
1. Der Zonenplan wird gemäss Planbeilage, datiert vom 19. November 2018, geändert. 
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, Änderungen an den Festsetzungen in eigener Zustän-

digkeit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von Rechtsmittelentscheiden o-
der im Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind 
im Städtischen Amtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Zürich sowie in der Amtli-
chen Sammlung zu veröffentlichen. 

3. Der Stadtrat setzt die Änderungen gemäss Ziffern 1–2 nach Genehmigung durch die 
kantonale Instanz in Kraft. 

Unter Ausschluss des Referendums: 
4. Vom Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV, datiert vom 13. September 2019, wird 

Kenntnis genommen. 
Die Berichterstattung im Gemeinderat ist dem Vorsteher des Hochbaudepartements 
übertragen. 
Im Namen des Stadtrats 
die Stadtpräsidentin 
Corine Mauch 
die Stadtschreiberin 
Dr. Claudia Cuche-Curti 
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Das Amt für Städtebau ist eine Dienstabteilung des
Hochbaudepartements der Stadt Zürich

Teilrevision Bau- und Zonenordnung
Zonenplanänderung «Schärenmoosstrasse»
Zürich-Seebach, Kreis 11, Kanton Zürich
Reduktion des Wohnanteils von 66 % auf 0 %

Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV

Zürich, 13. September 2019
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1 Ziele und Inhalte des Erläuterungsberichts
Nebst Planunterlagen und Vorschriften gehört zur Nutzungsplanung ein Erläuterungsbericht (Art.
47 Raumplanungsverordnung, RPV1).

Gemäss Art. 47 RPV hat die Behörde, welche Nutzungspläne erlässt, der kantonalen Genehmi-
gungsbehörde Bericht zu erstatten. Darin ist auszuführen, wie die Nutzungspläne die Ziele und
Grundsätze der Raumplanung, die Anregungen aus der Bevölkerung, die Sachpläne und Konzepte
des Bundes und den Richtplan berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bun-
desrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen (Art. 47 Abs. 1 RPV).

2 Ausgangslage

2.1 Anlass
Gemäss geltender Bau- und Zonenordnung (BZO) beträgt der Wohnanteil auf den von der Teilrevi-
sion betroffenen Grundstücken im Abschnitt Schärenmoosstrasse entlang der Thurgauerstrasse
66 % (Wohnzone W3). Gemäss Art 3. Abs. 2 BZO gilt für Wohnzonen mit einem Wohnanteil von
66 % und mehr die Empfindlichkeitsstufe (ES) II.

Aufgrund der hohen Verkehrsemissionen ist die Realisierung von Wohnungen entlang der Thur-
gauerstrasse jedoch schwierig zu bewerkstelligen. Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der öf-
fentlichen Gestaltungspläne Thurgauerstrasse in der unmittelbaren Nachbarschaft (vgl. Abb. 2
Kap. 2.3) hat sich gezeigt, dass die Anforderungen der ES III2 nur mit Ausnahmen eingehalten
werden können. Im Abschnitt Schärenmoosstrasse, bei der die Bebauung noch näher an der Thur-
gauerstrasse liegt, werden die um 5 dB(A) strengeren Grenzwerte der ES II entsprechend noch
höher überschritten. Es besteht deshalb ein Widerspruch zwischen dem vorgeschriebenen Wohn-
anteil und der tatsächlich möglichen Nutzung.

Im kantonalen Richtplan ist das ganze Gebiet als Zentrumsgebiet festgelegt mit dem Ziel, diese
Gebiete zu durchmischten städtischen Quartieren mit hoher baulicher Dichte weiterzuentwickeln.
Die Vorgabe einer überwiegenden Wohnnutzung ist an dieser Lage aus planerischer Sicht nicht
erwünscht und nicht zweckmässig. Aus diesem Grund ist bereits heute allen Grundstücken entlang
der Thurgauerstrasse – mit Ausnahme des Abschnitts Schärenmoosstrasse – ein Wohnanteil von
0 % zugewiesen.

2.2 Ziele der BZO-Teilrevision
Mit der vorgesehenen BZO-Teilrevision soll die Flexibilität in der Nutzungsanordnung erhöht und
der Lärmsituation Rechnung getragen werden. Gleichzeitig wird der Richtplanvorgabe entspro-
chen, das Gebiet zu einem durchmischten Quartier weiterzuentwickeln. Wohnen ist nach wie vor
erlaubt, jedoch nicht mehr vorgeschrieben.

1 vom 28. Juni 2000, SR 700.1
2 Für das Areal Thurgauerstrasse gilt aufgrund der in der BZO festgelegten Wohnanteilspflicht entlang der Strasse die ES III (Zentrums-
zone Z6, 0 % Wohnanteil).
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2.3 Situation

Die vorliegende BZO-Teilrevision umfasst die Grundstücke Kat. Nrn. SE2664, SE4022, SE4023,
SE4024, SE6608, SE6609 und SE6611 sowie Teile der Grundstücke Kat. Nrn. SE6610, SE6613
und SE6658 in Zürich-Seebach. Die Grundstücke befinden sich an der Schärenmoosstrasse im
Quartier Grubenacker, nördlich angrenzend an den Perimeter des mit einer Gestaltungsplanpflicht
belegten Areals Thurgauerstrasse (vgl. Abb. 2). Die erwähnten Grundstücke sind der Wohnzone
W3 zugewiesen und weisen einen Wohnanteil von 66 % auf.

Die nutzungsplanerische Unterscheidung zwischen dem kleinteilig strukturierten Quartier Gruben-
acker und dem Gestaltungsplanpflichtgebiet besteht seit der BZO 1963. Das Gestaltungsplange-
biet ist der Zentrumszone Z6 / Wohnanteil 0 % (1. Bautiefe) sowie der Wohnzone W4 / Wohnanteil
75 % (2. Bautiefe) zugewiesen. Für das Gestaltungsplanpflichtgebiet hat der Stadtrat dem Ge-
meinderat am 7. März 2018 zwei öffentliche Gestaltungspläne zur Festsetzung beantragt. Die Vor-
lage wird derzeit von der zuständigen Spezialkommission des Gemeinderats beraten.

Die Thurgauerstrasse ist eine bedeutende städtische Hauptverkehrsachse mit einem hohem Ver-
kehrsaufkommen (DTV 12 000) und entsprechend hohen Lärmemissionen. Die Nutzungen der um-
gebenden Gebäude an der Thurgauerstrasse bestehen mehrheitlich aus Büro- und Gewerbenut-
zungen. In der BZO sind für Grundstücke entlang der Thurgauerstrasse – mit Ausnahme des Ab-
schnitts Schärenmoosstrasse – keine Pflichtwohnanteile festgelegt. Auch in der Fortführung der
Thurgauerstrasse auf Opfiker Seite sind keine Wohnanteilspflichten definiert.

Abb. 1: Situation Katasterplan mit Perimeter BZO-Teilrevision «Schärenmoosstrasse»
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Abb. 2: Übersichtsplan Gebiet Thurgauerstrasse mit aktuellen Projekten und Planungen
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2.4 Bau- und Zonenordnung

Die von der BZO-Teilrevision betroffenen Grundstücke befinden sich gemäss rechtskräftiger Bau-
und Zonenordnung3 in der dreigeschossigen Wohnzone W3 mit einem Wohnanteil von 66 %. Die
Grundstücke sind der Empfindlichkeitsstufe (ES) II zugeordnet. Alle anderen Grundstücke entlang
der Thurgauerstrasse weisen einen Wohnanteil von 0 % auf und sind der ES III zugeordnet.

Abb. 3: Rechtskräftiger Zonenplan (Gebiet Schärenmoosstrasse: gelb umkreist)

3 vom 23. Oktober 1993 mit Änderungen bis 30. November 2016 (Inkrafttreten 1.11.2018), AS 700.100.
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3 Gegenstand der BZO-Teilrevision

3.1 Änderung des Zonenplans
Mit der vorliegenden BZO-Teilrevision wird der Wohnanteil der Grundstücke Kat. Nrn. SE2664,
SE4022, SE4023, SE4024, SE6608, SE6609 und SE6611 sowie Teile der Grundstücke Kat. Nrn.
SE6610, SE6613 und SE6658 von 66 % auf 0 % reduziert. Die Abgrenzung des Wohnanteils ori-
entiert sich dabei am bestehenden Verlauf der Wohnanteilsgrenze entlang der Thurgauerstrasse.

Abb. 4: Beabsichtigte Zonenplanänderung (Beantragte Festlegung: hellblau umrandet)
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4 Übergeordnete Grundlagen und Rahmenbedingungen

4.1 Kantonale Richtplanung
Gemäss kantonalem Richtplan liegt das Gebiet Schärenmoosstrasse im Zentrumsgebiet Zürich-
Nord/Opfikon (Entwicklungsgebiet mit dem Entwicklungsziel Weiterentwicklung der Gebiete Oerli-
kon, Leutschenbach und Glattpark zu durchmischten städtischen Quartieren mit hoher baulicher
Dichte).

Die Thurgauerstrasse ist im Richtplan als bestehende Hauptverkehrsstrasse aufgeführt, auf der
auch das Trassee der Glattalbahn (Schmalspurbahn) verläuft.

Abb. 5: Kantonaler Richtplan, Richtplankarte, Ausschnitt (Beschluss des Kantonsrates (Festsetzung), Stand: 7. Juli 2017)
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4.2 Regionaler Richtplan

Im regionalen Richtplan Siedlung und Landschaft ist das Gebiet Schärenmoosstrasse als kantonal
bestehendes Siedlungs- und Zentrumsgebiet (grau schraffiert) bezeichnet. Über das Gebiet hin-
weg verläuft ein bestehender regionaler Vernetzungskorridor.

Abb. 6: Regionaler Richtplan Stadt Zürich, Siedlung und Landschaft, Ausschnitt (Beschluss des Regierungsrates vom
21. Juni 2017)

Im regionalen Richtplan Verkehr ist entlang der Schärenmoosstrasse ein Radweg sowie ein Reit-
weg bezeichnet.

Abb. 7: Regionaler Richtplan Stadt Zürich, Verkehr, Ausschnitt (Beschluss des Regierungsrates vom 21. Juni 2017)
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4.3 Kommunaler Richtplan

4.3.1 Verkehr
Der kommunale Richtplan Verkehr bezeichnet auf dem von der BZO-Teilrevision betroffenen Ab-
schnitt der Schärenmoosstrasse einen kommunalen Fuss- und Wanderweg sowie eine kommunale
Veloroute.

Der kommunale Richtplan Verkehr wird derzeit revidiert (Öffentliche Auflage 24.9. bis 22.11.2018).
Für das von der BZO-Teilrevision betroffene Gebiet sind keine Änderungen vorgesehen.

4.3.2 Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen
Für die Themen Siedlung, Landschaft und öffentliche Bauten und Anlagen erarbeitet die Stadt Zü-
rich erstmalig einen kommunalen Richtplan (Öffentliche Auflage 24.9. bis 29.11.2018). Das Gebiet
Schärenmoosstrasse wird darin – wie das gesamte Quartier Leutschenbach – als «Gebiet mit bau-
licher Verdichtung über BZO 2016 hinaus» bezeichnet.

Im Abschnitt Schärenmoosstrasse stellt die kleinteilige Parzellierungs- und Eigentümerstruktur für
die Inanspruchnahme der Ausnützungsreserven bzw. Erhöhung der baulichen Dichte eine Heraus-
forderung dar. Die kleinteilige Parzellenstruktur verhindert in manchen Fällen, dass die gemäss
BZO zulässige Ausnützung tatsächlich realisiert werden kann. Im Rahmen der Weiterentwicklung
des Gebiets ist zu prüfen, wie die inneren Reserven aktiviert werden können, die bauliche Dichte
erhöht und wie die nutzungsplanerische Umsetzung vorgenommen werden kann.

Abb. 8: Kommunaler Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen (Öffentliche Auflage vom 24. Sep-
tember bis 29. November 2018)
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4.4 Weitere übergeordnete Gesetze und Grundlagen

4.4.1 PBG-Teilrevision vom 14. September 2015 (Harmonisierung der Baubegriffe)
Die Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich ist noch nicht an die harmonisierten Baubegriffe ge-
mäss der seit 1. März 2017 in Kraft stehenden PBG-Teilrevision angepasst. Für die vorliegende
BZO-Teilrevision «Schärenmoosstrasse» gelten die Baubegriffe gemäss dem Planungs- und Bau-
gesetz (PBG)4 in der Fassung bis zum 28. Februar 2017.

4.4.2 Darstellungsverordnung
Die Darstellung entspricht der Verordnung über die Darstellung von Nutzungsplänen vom 11. Mai
2016 (VDNP; LS 701.12) und den von der Baudirektion in Anwendung von § 2 Abs. 2 VDNP ge-
statteten Abweichungen gemäss Schreiben vom 25. September 2018.

5 Sachthemen / Auswirkungen

5.1 Bauzonenkapazität und -reserve
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme hat keinen Einfluss auf die Bauzonenkapazität
und –reserven.

5.2 Ortsbild-, Denkmal-, Natur- und Landschaftsschutz
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme tangiert keine Schutzziele des Ortsbild-, Denk-
mal-, Natur- und Landschaftsschutzes sowie keine kommunalen und überkommunalen ökologi-
schen Vernetzungskorridore.

Der Geltungsbereich der vorliegenden Revision tangiert keine ISOS Schutzziele.

5.3 Verkehr und Erschliessung
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme hat keinen Einfluss auf die Verkehrserschlies-
sung.

5.4 Freiraumversorgung
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme hat keinen Einfluss auf die Freiraumversorgung.

5.5 Öffentliche Infrastruktur
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme steht im Einklang mit den Planungsgrundsätzen
gemäss Art.3 RPG. Es sind keine Massnahmen im Bereich von öffentlichen Infrastrukturen erfor-
derlich.

4 vom 7. September 1975, LS 700.1.
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5.6 Naturgefahren

Die von der Teilrevision betroffene Fläche liegt gemäss den Gefahrenkarten Hochwasserschutz /
Oberflächenabfluss und Massenbewegungen ausserhalb der relevanten Gefahrenbereiche.

5.7 Umwelt
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme hat auf die nachfolgenden Umweltbelange kei-
nen Einfluss: Belastete Standorte/Bodenverschiebungen, Klimaanalyse, Luft, Grundwasser, Ober-
flächengewässer/Gewässerschutz/Wassernutzung, Störfallvorsorge, Energie, Nichtionisierende
Strahlung (NIS), Abfälle, Neobiota, Boden und Wald.

In Bezug auf den Lärmschutz verändert sich mit der Herabsetzung des Wohnanteils von 66 % auf
0 % die Zuteilung der Empfindlichkeitsstufe (ES). Gestützt auf Art. 3 Abs. 2 BZO gilt für Wohnzo-
nen mit einem Wohnanteil von weniger als 66 % die ES III. Damit sind neu mässig störende Be-
triebe zulässig.

Gemäss Definition der Baudirektion des Kantons Zürich5 gelten als mässig störend hinsichtlich
Lärmimmissionen Nutzungen, die in der Regel während der üblichen Arbeitszeit stattfinden und
bezüglich Aktivitäten und Verkehrsaufkommen im Normalbetrieb mit benachbarter Wohnnutzung
verträglich sind.

Die in der ES III massgebenden Immissionsgrenzwerte (IGW) betragen 65 dB(A) am Tag und 55
dB(A) in der Nacht. Die IGW in der ES II betragen 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht.

6 Interessensabwägung
Die vorgesehene Reduktion des Wohnanteils stimmt mit den übergeordneten Planungen wie auch
mit den Festsetzungen im Umfeld der von der BZO-Teilrevision betroffenen Grundstücke entlang
der Thurgauerstrasse überein. Aus planerischer Sicht ist es erwünscht und zweckmässig, entlang
der stark befahrenen Hauptverkehrsachse keine Wohnanteilspflicht vorzuschreiben und damit die
Flexibilität in der Nutzungsanordnung zu erhöhen sowie der Richtplanvorgabe zu entsprechen, das
Gebiet zu einem durchmischten Quartier weiterzuentwickeln.

Die Reduktion des Wohnanteils beschränkt sich auf sechs kleinere Grundstücke entlang der
Hauptverkehrsachse. Bezüglich der Wohnraumsicherung mittels Wohnanteilspflicht ist die BZO-
Teilrevision vertretbar.

5 https://tba.zh.ch/internet/baudirektion/tba/de/laerm/laermvorsorge/raumplanung/nutzung_und_stoergrad.html#a-content
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7 Verfahren

7.1 Öffentliche Auflage
Die öffentliche Auflage gemäss § 7 Planungs- und Baugesetz (PBG) fand vom 11. Januar 2019 bis
12. März 2019 statt. Es sind keine Einwendungen eingegangen.

7.2 Kantonale Vorprüfung
Parallel zur öffentlichen Auflage wurde der Entwurf der BZO-Teilrevision der Baudirektion zur kan-
tonalen Vorprüfung eingereicht. Mit Schreiben vom 13. März 2019 stellt die Baudirektion die Ge-
nehmigung der Teilrevision in Aussicht. Die Baudirektion erachtet die Reduktion des Wohnanteils
grundsätzlich im Sinne des Lärmschutzes, da Wohnnutzungen an dieser lauten Lage nicht zweck-
mässig sind. Es wird darauf hingewiesen, dass Wohnnutzungen auch mit der neu massgebenden
ES III aufgrund der hohen Lärmbelastung mit schmalen Baukörpern (Riegeln) und beidseitig orien-
tierten Wohnungen realisierbar sein werden.

7.3 Festsetzung Gemeinderat
Die BZO-Teilrevision bedarf der Festsetzung durch den Gemeinderat.

7.4 Weiteres Verfahren

Referendums- und Stimmrechtsbeschwerdefrist

Nachdem der Gemeinderat die Teilrevision festgesetzt hat, wird die Referendums- (60 Tage) und
die Stimmrechtsbeschwerdefrist (20 Tage) angesetzt. Diese beginnen gleichzeitig.

Genehmigung Kanton

Sind die beiden Fristen ungenutzt verstrichen oder ein allfälliges Referendum bzw. eine allfällige
Stimmrechtsbeschwerde abgeschlossen, verfügt die kantonale Baudirektion die Genehmigung der
Teilrevision.

Rekursfrist

Mit Bekanntmachung der Genehmigung durch die kantonale Baudirektion wird die BZO-Teilrevi-
sion während 30 Tagen zum Rekurs aufgelegt.

Inkraftsetzung

Ist die Rekursfrist ungenutzt verstrichen oder sind allfällige Rechtsmittelverfahren abgeschlossen,
setzt der Stadtrat die BZO-Teilrevision in Kraft.


